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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über  
die Weiterverwendung von Informationen öffentlicher Stellen (Informationsweiter-
verwendungsgesetz - IWG 2005) geändert wird; Ressortstellungnahme 
 
 
Das Bundesministerium für Bildung und Frauen nimmt Bezug auf das Schreiben des Bundes-
ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft vom 19. Dezember 2014, dankt für die 
Übermittlung des gegenständlichen Entwurfes und erlaubt sich wie folgt Stellung zu nehmen: 
 
Zu Z 7 und 8 (§ 3 Abs. 1 Z 7 und Z 8) des Entwurfes: 
Entsprechend den korrespondierenden Erläuterungen sollen diese Bestimmungen der 
Umsetzung von Art. 1 Abs. 2 lit. e und f der ÄnderungsRL dienen. Demnach wird der 
Anwendungsbereich der RL 2003/98/EG auf Bibliotheken, einschließlich Hochschulbibliotheken, 
Museen und Archive ausgeweitet. Da die Pädagogischen Hochschulen nunmehr definitiv vom 
Bundesgesetz über die Weiterverwendung von Informationen öffentlicher Stellen umfasst sein 
sollen, wäre zu beachten, dass das in § 49 Abs. 2 des Hochschulgesetzes 2005 normierte 
höchstpersönliche Recht der Studierenden gewahrt bleibt 
 
§ 49 Hochschulgesetz 2005 i. d. g. F. lautet wie folgt: 
 
„§ 49. (1) Absolventen und Absolventinnen eines Masterstudiums gemäß § 35 Z 1a haben vor 
der Verleihung des akademischen Grades die positiv beurteilte Masterarbeit durch Übergabe 
eines vollständigen Exemplars an die Bibliothek der Pädagogischen Hochschule, an welcher der 
akademische Grad verliehen wird, zu veröffentlichen. Von der Veröffentlichungspflicht ausge-
nommen sind die wissenschaftlichen Arbeiten oder deren Teile, die einer Massenvervielfältigung 
nicht zugänglich sind. 
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(2) Anlässlich der verpflichtenden Übergabe einer wissenschaftlichen Arbeit an die Bibliothek 
der Pädagogischen Hochschule ist der Verfasser oder die Verfasserin berechtigt, den 
Ausschluss der Benützung des abgelieferten Exemplars für längstens fünf Jahre nach der 
Ablieferung zu beantragen. Dem Antrag ist vom für die studienrechtlichen Angelegenheiten 
zuständigen Organ der Pädagogischen Hochschule stattzugeben, wenn die oder der 
Studierende glaubhaft macht, dass wichtige rechtliche oder wirtschaftliche Interessen der oder 
des Studierenden gefährdet sind.“ 
 
Eine Ausfertigung dieser Erledigung wird dem Präsidium des Nationalrates zur Verfügung 
gestellt. 
 
 

Wien, 12. März 2015 
Für die Bundesministerin: 

Mag. Andreas Bitterer 
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